


Antragsberechtigt sind die Amateurmusikverbände, 
die Mitglieder in der AG Amateurmusik des 

Landesmusikrats NRW sind, ihre Vereine, ebenso 
verbandsfreie Vereine, Ensembles und Bands, 

Musikvereinigungen und -verbände in kirchlicher 
Trägerschaft sowie Einzelpersonen. 

Hier muss eine Person eingetragen werden, welche 
die:den Antragstellenden (z. B. Verein, Ensemble ... ) nach 

außen vertreten, also auch Anträge und Verträge 
unterschreiben darf. Dies ist nicht zwangsläufig die 

Person, welche das Projekt leitet oder inhaltliche 
Rückfragen beantworten kann (diese kann als 
,,Ansprechpartner:in" eingetragen werden). 

An die hier notierte Adresse wird im Falle einer 
Förderzusage der Weiterleitungsvertrag sowie ggf. 

weitere Korrespondenz geschickt. Eine Förderung ist 
nur möglich, wenn sich der Wohn-/Geschäftssitz 

der:des Antragstellenden in NRW befindet. 

Tragen Sie hier bitte die Person ein, die Auskunft zum 
Projekt erteilen kann, sei es nun den Inhalt, den Ablauf oder 
den Kosten- und Finanzierungsplan betreffend. Es müssen 
sowohl eine aktuelle Telefonnummer als auch eine gültige 

EMail-Adresse notiert werden, da wir Sie ggf. auf 
verschiedenen Wegen kontaktieren. Evtl. Änderungen der 

Kontaktdaten sind bitte zeitnah per E-Mail mitzuteilen. 

Antrag auf Gewährung einer Projektförderung 

An den 
Landesmusikrat NRW e. V. 
Klever Straße 23 
404 77 Düsseldorf 

Hinweis: 

' 
• 

WICHTIG: Bitte schicken Sie Ihren 
Antrag rechtzeitig per Post ab, so 
dass er am 31.10. bei uns vorliegt! 

Nutzen Sie immer das aktuelle 
Formular! 

Dem Antragsformular ist ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan beizufügen, in 
welchem alle erwarteten Ausgaben und Einnahmen des Projektes gegenübergestellt wer
den! 

Name/ Bezeichnung 
der:des Antragsteilenden 

Verantwortliche:r 
Vertreter:in 

Anschrift 

Ansprechpartner:in bei 
Rückfragen zum Projekt 

Mitglied in einem 
Amateurmusikverband 

Bankverbindung 

1. Antragstellende:r

Straße/ Hausnummer 

PLZ/ Ort 

Name 

Telefonnummer 

E-Mail-Adresse 

Nein D Ja D 

Name des Verbandes 

IBAN 

Bezeichnung des Kreditinstituts 

Kontoinhaber:in 

LANDES MUSIK RAT.NRW 

https://www.lmr-nrw.de/der-landesmusikrat/gremien/ag-3-musik-im-amateurmusikbereich/mitgliedsverbaende-ag-3






Definition Leistungen privater Dritter 

Proiektbezogene Mittel, die von privaten Dritten beigesteuert 
werden, z. B. Gelder von Stiftungen, Banken, Spenden, aber auch 

erwartete Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren etc. 

Die grauen Felder im Antragsformular errechnen sich 

selbstständig. Damit dies funktioniert, nutzen Sie bitte 

eine aktuelle Version des Acrobat Readers: Diesen 

können Sie hier kostenlos herunterladen. 

I 

I 

1 

\ 

\ 

-
I 

Bitte kontrollieren Sie anhand der sich selbst errechnenden 

Prozentzahl die Höhe des geleisteten Eigenanteils. Dieser 

muss mindestens 10 % der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben (=Gesamtkosten minus Leistungen 

privater Dritter) betragen. Auch evtl. angesetztes 

bürgerschaftliches Engagement muss hier berücksichtigt 

werden. Beachten Sie hierzu die entsprechende Richtlinie. 

"--7 

Definition Eigenanteil 

hier können nur nicht-proiektbezogene Mittel {z. B.freie Spen

den, allgemeine Mitgliedsbeiträge, Rücklagen etc.) und ggf 

bürgerschaftliches Engagement {siehe Richtlinie] angesetzt 

werden, alle proiektbezogenen Einnahmen müssen unter 5.2 

oder 5.5 erfasst werden 

Definition öffentliche Förderung 

Proiektbezogene Mittel, die von öffentlichen Dritten beigesteuert 

werden {Bund, Land, Kommunen) 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

--

I 
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5. Finanzierungsplan (Angaben in Euro)

5.1 Gesamtkosten des Projektes 

Bitte separat einen detaillierten Kosten- und Finanzie
rungsplan beifügen! 

Betra Art der Einnahme 

5.2 Leistungen privater Dritter

' 

(ohne offentliche Forderung) 

' 

• 

WICHTIG: Dem ausgefüllten Antragsformular ist 

ein detaillierter Kosten- und Finanzierungsplan 

beizulegen. Achten Sie darauf, dass die Beträge 

in beiden Dokumenten identisch sind. 

Prqjektbezogene Mittel, die von privaten Dritten beigesteuert 
werden, z. B. Gelder von Stiftungen, Banken, Spenden, aber auch 
erwartete Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren etc. 

Bitte alle einzeln aufführen! 

5.3 zuwendungsfähige Gesamtausgaben 

Berechnung: 5.1 minus 5.2 

5.4 Eigenanteil der:des Antragsteilenden 

mindestens 10% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
(5.3) des Projektes 

hier können nur nicht-proiektbezogene Mittel (z. B. freie Spen
den, allgemeine Mitgliedsbeiträge, Rücklagen etc.) und ggf 
bürgerschaftliches Engagement (siehe Richtlinie) angesetzt 
werden, alle proiektbezoqenen Einnahmen müssen unter 5.2 
oder 5.5 erfasst werden 

5.5 beantragte oder bewilligte öffentliche Förde
rung (ohne 5.2) 

Prdiektbezoqene Mittel, die von öffentlichen Dritten beigesteuert 
werden (Bund, land, Kommunen) 

Bitte alle einzeln aufführen! 

5.6 beantragte Förderung beim Landesmusikrat 
NRW 

Berechnung: 5.3 minus 5.4 minus 5.5 = beantragte Förderung 

Betrag 

Betra 

Prozent an den zuwendungsfähigen 
Gesamtausgaben 

Förder eber:in 
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https://get.adobe.com/de/reader/
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=6&ugl_nr=631&bes_id=52780&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=b%25FCrgerschaftliches#det0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=6&ugl_nr=631&bes_id=52780&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=b%25FCrgerschaftliches#det0
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Hinvveise zum Kosten- & Finanzierungsplan 

Notieren Sie im Kosten- und Finanzierungsplan alle erwarteten Ausgaben und Einnahmen (beantragt oder bereits 
bewilligt) sowie die beantragte Fördersumme. Einnahmen und Ausgaben müssen gleich hoch sein, d. h. es darf 
(außer der beantragten Förderung) kein Defizit verbleiben. 

Die beantragte Fördersumme muss zwischen 750,- € und 10.000,- € liegen. 

Es dürfen nur Positionen erfasst werden, zu denen es später tatsächlich einen Geldfluss geben wird. Reine 
Sachleistungen wie z.B. kostenlose Raumnutzung, kostenlose Überlassung von Technik/Material o. ä. dürfen nicht 
angesetzt werden. Einzige Ausnahme ist das bürgerschaftliche Engagement, siehe Richtlinie. 

Zu allen notierten Positionen muss es später Belege und Zahlungsnachweise geben. Diese können bei Bedarf im 
Rahmen der Prüfung des Projekts vom Landesmusikrat NRW angefordert werden. 

Kosten und Leistungen, die bereits vor postalischem Eingang des Antrags beim Landesmusikrat NRW entstehen und 
erbracht werden, können nicht berücksichtigt werden. 

Eine Auflistung generell nicht förderfähiger Kosten finden Sie in unseren Fördergrundsätzen. 

Wenn Sie zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, geben Sie nur Nettobeträge an. Trifft dies nicht auf Sie zu, sind 
Bruttobeträge (inkl. Umsatzsteuer) anzugeben. 

Alle Beträge sind mit zwei Nachkommastellen exakt anzugeben (z.B. 87,32 € notieren und nicht auf 87,- € 
abrunden). 
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https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=6&ugl_nr=631&bes_id=52780&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=b%25FCrgerschaftliches#det0
https://www.lmr-nrw.de/fileadmin/user_upload/Foerdergrundsaetze_Amateurmusik_ab_Januar_2023.pdf
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Hinvveise zum Kosten- & Finanzierungsplan 

Förderfähig sind Kosten, die konkret für das beantragte Projekt anfallen und erforderlich sind, um dieses 

wirtschaftlich und sparsam durchführen zu können, z.B. Honorare für Dozent:innen oder Musiker:innen sowie 

den:die Dirigent:in, Noten, Gestaltung und Druck von Werbemitteln, Technikleihe, GEMA, KSK-Abgabe, 

Aufführungsrechte. 

Honorare von Musiker:innen und Dozentinnen müssen aufgeschlüsselt werden (Anzahl der Personen/ jeweiliges 

Honorar), bei Dozentinnen geben Sie auch die voraussichtliche Stundenanzahl und den Stundensatz an. Die 

förderfähigen Höchstsätze für Dozent:innen finden Sie in den Fördergrundsätzen. 

Die Kosten für Planung und Leitung (Organisation) dürfen maximal 10 % der Gesamtkosten betragen und sind mit 

Stundenanzahl und Stundensatz anzugeben. 

Reisekosten können maximal gemäß Landesreisekostengesetz NRW{§§ 4und 5) angesetzt werden. Pauschalen und 

Tagegelder sind nicht förderfähig. 

Gemeinausgaben (Kosten, die nicht konkret und ausschließlich dem Projekt zuzuordnen sind, sondern allgemein 

anfallen wie z.B. Telefonkosten, Verbrauchsmaterialien im Büro wie Papier, Toner etc.) können in Höhe von 

maximal 2,5 % der Gesamtkosten ohne Nachweise angesetzt werden, wenn der:die Antragsteller:in nicht bereits 

durch das Land institutionell oder durch einen Betriebskostenzuschuss gefördert wird. 

Es muss ein Eigenanteil von mindestens 10 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben (=Gesamtkosten minus 

Leistungen Privater Dritter) aus nicht-projektbezogenen finanziellen Mitteln (z. B. Rücklagen, allgemeine Mitglieds

beiträge, nicht zweckgebundene Spenden etc.) eingebracht werden. Falls keine oder nicht ausreichende finanzielle 

Eigenmittel vorhanden sind, kann der Eigenanteil auch ganz oder teilweise durch bürgerschaftliches Engagement 

(unentgeltliche, ehrenamtliche Hilfstätigkeiten) erbracht werden. Diese Tätigkeiten werden im Kosten- und 

Finanzierungsplan als fiktive Ausgabe mit 20,- € pro Stunde angesetzt und gleichzeitig auf der Einnahmenseite als 

Eigenanteil erfasst. Bitte lesen Sie für weitere Informationen unbedingt die entsprechende Richtlinie. 
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https://www.lmr-nrw.de/fileadmin/user_upload/Foerdergrundsaetze_Amateurmusik_ab_Januar_2023.pdf
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=25020220105124746070
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?anw_nr=1&gld_nr=6&ugl_nr=631&bes_id=52780&menu=0&sg=0&aufgehoben=N&keyword=b%25FCrgerschaftliches#det0


Viel Erfolg bei der Antragstellung! 

Haben Sie noch Rückfragen? 

Laura Wilke Verena Schuster Sam Bockstegen 

� � 
v.schuster@lmr-nrw.de � s.bockstegen@lmr-nrw.de

� 
0211862064-17 

� 
0211 862064-10 0211862064-11 
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l.wilke@lmr-nrw.de




